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Zahl: 004-1/02/2026 

Betreff: Sitzung des Gemeinderates 

 

E i n b e r u f u n g  
 

Die Mitglieder des Gemeinderates der Marktgemeinde Reichenfels werden gemäß § 35 Abs. 

1 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der 

Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, zu der für 

 

Donnerstag, 7. Mai 2026, um 19.00 Uhr 
 

im Marktgemeindeamt Reichenfels - Sitzungssaal anberaumten Sitzung des Gemeinderates 

unter Bekanntgabe nachstehender Tagesordnung einberufen: 

 

Tagesordnung: 

 

1. Bericht des Kontrollausschusses vom 24.02.2026 

2. Bericht des Kontrollausschusses vom 07.04.2026 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2025 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung von Finanzmitteln 2026 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme eines Regionalfonds Darlehens 

für das Projekt Bildungscampus 

6. Beratung und Beschlussfassung die Vereinbarung – Generalsanierung des 

Lavantradweges R10 im Bereich der Raderbrücke – inkl. Brückentragwerk und 

Freilandstrecke bis zur Tilzkurve 

7. Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten aus dem Ausschuss für 

Bildung und Kultur 

8. Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten aus dem Ausschuss für Bau 

und Umwelt 

9. Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten aus dem Ausschuss für Land- 

und Forstwirtschaft und Fremdenverkehr 

10. Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten aus dem Gemeindevorstand 

11. Beratung und Beschlussfassung über die IKZ – Rahmenvereinbarung für 

pädagogisches  Fachpersonal mit dem Gemeinde-Servicezentrum 

 

Die Sitzung ist gemäß § 36 K-AGO 1998   ö f f e n t l i c h ! 

 

Gemäß § 27 Abs. 2 der K-AGO 1998 ist jedes Mitglied des Gemeinderates verpflichtet an 

dieser Sitzung teilzunehmen. Ist ein Mitglied verhindert, dieser Verpflichtung 

nachzukommen, so hat es dies – ausgenommen bei unvorhersehbaren Ereignissen – dem 

Gemeindeamt unter Angabe des Grundes so rechtzeitig bekanntzugeben, dass die 

Einberufung eines Ersatzmitgliedes noch möglich ist.  

 

Reichenfels, am 28. April 2026 
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Der Bürgermeister: 

Manfred Führer e.h. 

 

 

 

 

 

 

Ergeht nachweislich an: 

alle Mitglieder des Gemeinderates 

 


